
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 63/020/2010 
 
 

 Ausschuss für Umweltschutz, Landschaftspflege und Naherholung am 05.07.2010 
 

Kreisausschuss am 05.07.2010 
 

 
Zu Punkt 4: Naturradweg Niederbergbahn - Abschnitt Wülfrath  

- Entscheidung über den Widerspruch des Landschaftsbeirates 
 
Landrat Hendele berichtet, dass der Landschaftsbeirat in seiner Sitzung am 16.06.2010 der Absicht 
der unteren Landschaftsbehörde widersprochen habe, die beantragte Befreiung für die Erstellung der 
Anknüpfungspunkte und der Trasse zu erteilen. Die Ablehnung erfolgte bei einer Nein-Stimme und 
zehn Enthaltungen. Über den Widerspruch müsse nunmehr der Kreisausschuss nach Vorberatung 
des Ausschusses für Umweltschutz, Landschaftspflege und Naherholung entscheiden. 
 
Herr Serwe fasst anschließend die Hauptdiskussion im Beirat zusammen und erläutert, weshalb die 
Verwaltung das Vorhaben weiterhin für befreiungsfähig hält. 
 
KA Gorris beantragt für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Naturradweg statt der geplanten 
Asphaltdecke mit einer wassergebundenen Decke zu versehen. 
 
Die Verwaltung beantwortet anschließend die Fragen der Ausschussmitglieder.  
 
Nach abschließender Diskussion lässt KA Enke zunächst den Ausschuss für Umweltschutz, 
Landschaftspflege und Naherholung über den Änderungsantrag abstimmen: 
 
Antrag: 
 
Der Naturradweg wird statt der geplanten Asphaltdecke mit einer wassergebundenen Decke 
versehen. 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt 

6 Nein-Stimmen CDU-Fraktion 
4 Nein-Stimmen SPD-Fraktion 
2 Ja-Stimmen Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
2 Nein-Stimmen FDP-Fraktion 
1 Nein-Stimme Fraktion UWG-ME 
1 Nein-Stimme Fraktion DIE LINKE. 
 

 
Anschließend erfolgt die Abstimmung des Ausschusses für Umweltschutz, Landschaftspflege und 
Naherholung über die Beschlussempfehlung für den Kreisausschuss: 
 
Beschluss: 
 
Der Widerspruch des Landschaftsbeirates in der Sitzung vom 16.06.2010 (Panoramaradweg) wird für 
unberechtigt gehalten. Somit hat die untere Landschaftsbehörde die Befreiung gem. § 67 BNatSchG 
i.V.m. § 69 LG NRW zu erteilen. 



   

 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich angenommen 

6 Ja-Stimmen CDU-Fraktion 
4 Ja-Stimmen SPD-Fraktion 
2 Nein-Stimmen Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
2 Ja-Stimmen FDP-Fraktion 
1 Ja-Stimme Fraktion UWG-ME 
1 Ja-Stimme Fraktion DIE LINKE. 

 
 
Anschließend lässt Landrat Hendele den Kreisausschuss über folgenden Beschlussvorschlag 
abstimmen: 
 
Beschluss: 
 
Der Widerspruch des Landschaftsbeirates in der Sitzung vom 16.06.2010 (Panoramaradweg) wird für 
unberechtigt gehalten. Somit hat die untere Landschaftsbehörde die Befreiung gem. § 67 BNatSchG 
i.V.m. § 69 LG NRW zu erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich angenommen 

6 Ja-Stimmen CDU-Fraktion 
4 Ja-Stimmen SPD-Fraktion 
1 Nein-Stimme Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
1 Enthaltung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
2 Ja-Stimmen FDP-Fraktion 
1 Ja-Stimme Fraktion UWG-ME 
1 Ja-Stimme Fraktion DIE LINKE. 
1 Ja-Stimme Landrat Hendele 

 


